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Norm

AVG §10 Abs1;

NO 1871 §5 Abs4a;

RAO 1868 §8 Abs1;

ZPO §30 Abs2;

Rechtssatz

Wie in der zu § 30 Abs 2 ZPO ergangenen zivilgerichtlichen Rechtsprechung und Literatur zutre end betont wurde, ist

eine nähere Prüfung, ob in Fällen, in denen sich ein entsprechender Parteienvertreter auf eine erteilte Vollmacht

beruft, tatsächlich eine Vollmacht vorliegt, nur bei Vorliegen konkreter Bedenken angezeigt (Hinweis Fasching,

Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechtes2 Rz 428 Abs. 2 mwN sowie Fucik in Rechberger, Kommentar zur

ZPO2 Rz 2 zu § 30 ZPO). Zum Ausgleich dafür zwingt aber der erleichterte Nachweis den betre enden

Parteienvertreter standesrechtlich zu besonderer Sorgfalt (Fucik aaO unter Hinweis auf OBDK, AnwBl 1996, 622).
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